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INFORMATIONEN ZUM SACHKUNDENACHWEIS UND ZU PATENTEN 2015 

 
Warum müssen Fischer und Fischerinnen einen Sachkundenachweis erbringen? 

Gemäss Tierschutzgesetzgebung muss jemand, der eine Berechtigung zum Fangen von Fischen 

und Krebsen erwerben will, ab dem 1. Januar 2009 nachweisen, dass er oder sie über 

ausreichend Kenntnisse über Fische und Krebse und die tierschutzgerechte Ausübung der 

Fischerei verfügt. 

Ab Januar 2015 wird als Grundvoraussetzung zum Erwerb von Fischereipatenten schweizweit  

eine minimale, obligatorische Ausbildungspflicht von mindestens 5 Stunden, ein so genannter 

Sachkundenachweis (SaNa), verlangt. 

Diese Anforderung betrifft ebenfalls die Fischer, die diese Tätigkeit auf ein gepachtetes 

Gewässer ausüben. 

 

Wer muss im Wallis keinen Sachkundenachweis erbringen? 

Angelnde mit Kurzzeitpatenten bis und mit einem Monat Gültigkeit brauchen schweizweit 

keine obligatorische Ausbildungspflicht. Diesen Angelnden wird ein vom Bund erstelltes 

Sachkunde-Informationsblatt abgegeben. 

Im Kanton Wallis besteht die Möglichkeit des Mitangelrechts für Kinder bis zum erfüllten 

13. Lebensjahr. Diese sind nicht der obligatorischen Ausbildungspflicht unterstellt. 

Verantwortlich hierfür ist die Aufsichtsperson, welche über einen SaNa verfügen muss. 

Angelnde, die bereits im Besitz eines Sachkundenachweises, eines Kantonalen Brevets 

oder des Sportfischer Brevets sind, müssen keinen Sachkundenachweis erbringen. Bei der 

erstmaligen Patentbestellung beim Kanton muss eine Kopie des entsprechenden Ausweises 

beigelegt werden. 

 

Wer muss ein Sportfischer Brevet haben? 

Achtung: Das Sportfischer Brevet wurde durch den erweiterten SaNa ersetzt. Das Brevet als 

solches wird nicht mehr angeboten. Der erweiterte SaNa wird dem Brevet gleichgestellt und 

demzufolge von allen Partnern anerkannt, welche bisher das Brevet als Voraussetzung für die 

Erlangung des Patentes vorgeschrieben haben.  

 

Wo werden im Wallis SaNa-Kurse angeboten? 

Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) bietet zusammen mit dem Walliser 

Kantonalen Sportfischer Verband (WKSFV) verschiedene Kurse an: 

 
Oberwallis (deutsch) 
Datum / Zeit : 31. Januar 2015, 07h30 - 12h30 
Ort  : Fischzucht Baltschieder 
 

Datum / Zeit : 31. Januar 2015, 13h30 - 18h30 
Ort  : Fischzucht Baltschieder 
 
Datum / Zeit : 7. Februar 2015, 07h30 - 12h30 
Ort  : Fischzucht Baltschieder 
 
Datum / Zeit : 7. Februar 2015, 13h30 - 18h30 

Ort  : Fischzucht Baltschieder 
 
Mittelwallis (französisch) 

 
Datum / Zeit :   
Ort  :   
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Unterwallis (französisch) 
 
Datum / Zeit :  

Ort  :  

 

 

Wo muss ich das Lernmittel beziehen? 

Vor dem Kurs muss jeder Teilnehmer selber das Lernmittel des Schweizerischen 

Sportfischerbrevets beziehen. Dieses kostet 59 Franken und kann beim Schweizerischen 

Kompetenzzentrum für Fischerei SKF bezogen werden.  

http://www.kompetenzzentrum-fischerei.ch/homepage/verkauf-sportfischerbrevet.html 

Es werden nur Teilnehmer zum Kurs zugelassen, die nachweisen können, dass sie das 

Lernmittel gekauft haben. Das Lernmittel ist zum Kurs mitzubringen. Der darin enthaltene Talon 

wird vom Instruktor entfernt und mit der Kursbestätigung ans Büro des Netzwerks 

Anglerausbildung zur Ausstellung des SaNa Ausweises weitergeleitet.   

 

Wie viel kostet der SaNa-Kurs? Was beinhaltet der Kurs? 

Die Kosten für den Kurs betragen: 

 

- für Jugendliche bis zum erfüllten 16. Lebensjahr 15 Franken 

- für Erwachsene 30 Franken 

 

Die Kosten werden direkt am Kurstag eingezogen. Darin enthalten sind die Kosten für: 

 

- die Räumlichkeiten und die Auslagen der Instruktoren 

- die Zustellung des SaNa-Ausweises und die Administration 

 

Der 5-stündige Kurs beinhaltet sowohl Theorie wie auch Praxis und endet mit einer 

Erfolgskontrolle. Das dazu nötige Fachwissen wird von den ausgebildeten Instruktoren des 

WKSFV vermittelt.  

 

Wo und bis wann kann ich mich für einen SaNa-Kurs im Wallis anmelden? 

Interessierte Fischerinnen und Fischer können sich bei den SaNa-Instruktoren, am besten per 

Email mit Angabe von Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum bis spätestens 1 Woche vor 

dem jeweiligen Kursdatum anmelden: 

 
Oberwallis: 

Richard MEICHTRY   Gilbert SCHMID  
Chalet Ponderosa   Furkastrasse 34 
3925 Grächen    3982 Bitsch 
Mobile: 079 755 81 59   Mobile: 078 606 64 65 
richi.meichtry@gmx.ch   bitschji@bluewin.ch 

 

Mittelwallis: 
Joël DUC    Alain THIESSOZ     
Rue de Vétroz 38b   Route d’Antzère 32   
1964 Conthey    1964 Conthey   
Mobile: 079 637 54 32   Mobile: 079 628 35 55  
joel.duc@netplus.ch   la_loutre_vs@yahoo.fr  
 

Unterwallis: 
Patrice VALENTIN   Claude GIDDEY   Jacques DUMUSC 
Rue du Vieux Port   Route Industrielle  Chemin des Chambettes 8 
1897 Bouveret     1860 Aigle   1896 Vouvry 
Mobile: 079 667 69 86   Mobile: 079 449 57 07  Telefon: 076 212 89 00 
pipaxe@Bluewin.ch   info@storeschablais.ch  j.dumusc@bluewin.ch 
  

 

Wo finde ich weitere Informationen? 

 

- Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere DJFW,  www.vs.ch 

- Walliser Kantonaler Sportfischer Verband WKSFV, Stefan Wenger, www.fishfinder.ch 

- Netzwerk Anglerausbildung, www.anglerausbildung.ch 
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